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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.08.2006

Norm

ABGB §1325

Rechtssatz

Hat die betro3ene Person vor Eintritt der Geschäftsfähigkeit eine Vollmacht erteilt, ist für sie ein Sachwalter zur

Überwachung der Tätigkeit der Bevollmächtigten bzw allenfalls zum Widerrruf der Vollmacht nur dann zu bestellen,

wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, der Bevollmächtigte verstoße gegen den erteilten Auftrag oder handle

sonst gegen die Interessen oder den (hypothetischen Willen) der behinderten Person.
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